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Stellungnahme zur Versicherungsvermittlungsnovelle 2018 

Sehr geehrte Frau Mag. iur. Sylvia Paliege-Barfuß, 

mittels vorliegenden Entwurfs eines Bundesgesetzes sollen die Gewerbeordnung 

1994, das Bankwesengesetz, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das 

Maklergesetz und das Versicherungsaufsichtsgesetz geändert werden 

(Versicherungsvermittlungsgesetz 2018). 

Wir, die Höher Insurance Services GmbH (www.hoeher.info). beschäftigen uns seit 

1995 mit der Berufshaftpflichtversicherung für Versicherungsvermittler und verfügen 

dadurch über ein entsprechendes Fachwissen auf diesem Gebiet. Für unsere 

Verdienste in diesem Bereich wurden wir 2014 mit dem Staatswappen 

ausgezeichnet. Wir zählen auf dem österreich ischen Markt zu den marktrelevanten 

Anbietern, da wir eine entsprechende Anzahl an Versicherungsnehmern in dieser 

Sparte betreuen und somit ein etabliertes Unternehmen sind. Daher erlau�en wir 

uns, zu den Änderungen in der GewO, hinsichtlich der Haftungsabsicherung gemäß 

§ 137c GewO, nachfolgende Stellungnahme abzugeben. 
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Diese geht auf folgende Punkte ein: 

- Allgemeiner Teil 

Z 4  (§ 137 Abs.1) 

Z 16 (§ 137c Abs. 1) 

Z 35 (§376 Z 18 Abs. 12 und 13) 

Zu Allgemeiner Teil: 

In diesem ist zu den Hauptgesichtspunkten des Entwurfs erwähnt, dass wesentliche 

Informations- und Wohlverhaltensregeln auf Verordnungsebene umgesetzt 

werden sollen (Standesregeln für Versicherungsvermittlung gem. § 69 Abs. 2 GewO). 

Da die Standesregeln für Versicherungsvermittlung bis dato nicht bekannt sind, kann 

zu diesen bzw. zu den möglichen Auswirkung auf die Berufshaftpflichtversicherung 

für Versicherungsvermittler derzeit keine Stellung genommen werden. 

Zu Z 4 (§ 137 Abs. 1): 

Gemäß vorliegendem Entwurf zu § 137 Absatz 1 handelt es sich bei der 

Versicherungsvermittlung um 

1. die Beratung, das Vorschlagen oder Durchführen anderer 

Vorbereitungsarbeiten zum Abschließen von Versicherungsverträgen, 

2. das Abschließen von Versicherungsverträgen oder das Mitwirken bei 

deren Verwaltung und Erfüllung, insbesondere im Schadenfall, 

3. das Bereitstellen von Informationen über einen oder mehrere 

Versicherungsverträge aufgrund von Kriterien, die ein Kunde über eine 

Website oder andere Medien wählt, sowie die Erstellung einer Rangliste 

von Versicherungsprodukten, einschließlich eines Preis- und 

Produktvergleichs oder eines Rabatts auf den Preis eines 

Versicherungsvertrags, wenn der Kunde einen Versicherungsvertrag direkt 

oder indirekt über eine Website oder ein anderes Medium abschließen 

kann, oder 
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4. die in Z 1 bis 3 genannten Tätigkeiten in Bezug auf 

Rückvers icherungsverträge. 

Gemäß Absatz 2 handelt es sich bei einem Versicherungsvermittler um jede 

natürliche oder juristische Person, die Versicherungsvermittlung gegen 

Vergütung aufnimmt oder ausübt. 

Die Tätigkeit der Versicherungsvermittlung darf nur im Umfang einer 

Gewerbeberechtigung nach § 94 Z 75 oder Z 76 als Nebengewerbe oder als 

Nebentätigkeit (§ 137c Abs. 3) entsprechend der tatsächlichen Beziehung zu 

Versicherungsunternehmen entweder in der Form "Versicherungsagent" oder in der 

Form "Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten" ausgeübt 

werden. 

In der Praxis kommt es vor, dass Personen bei der Konzeption von 

Versicherungsprodukten sowie der Verwaltung von Versicherungsverträgen 

mitwirken und für diese Tätigkeiten eine Vergütung erhalten, jedoch nicht über 

eine der oben angeführten Gewerbeberechtigungen als Versicherungsvermittler 

verfügen. 

Als Beispiel sei hier der Fachverband der Versicherungsmakler in der 

WKO angeführt. Dieser hat einen Rahmenvertrag für die 

Berufshaftpflichtversicherung ausgehandelt, bewirbt diesen aktiv auf der 

jüngst abgehaltenen österreichweiten Roadshow, nimmt aktiv an der 

Produktgestaltung teil und erhält dafür eine Vergütung von 

Versichererseite. 

Siehe dazu die Beilage ./1 (Rahmenvertrag Versicherungsmakler vom 

01.01.2013), Beilage ./2 (Sideletter zum Rahmenvertrag vom 01.01.2013), 

Beilage . /3 (Präsentation anlässlich der Roadshow 2018) sowie Beilage ./4 

(Anfragebeantwortung durch den Wirtschaftsminister zu einer 

parlamentarischen Anfragebetreffend betreffend "mögliche versteckte 

Provisionen der Wirtschaftskammer"). 

Die Vereinbarung zur Zahlung der Provision wurde zuerst auf der Website 

des Fachverbandes der Versicherungsmakler in einem gekürzten Sideletter 

zum Rahmenvertrag vom 01.01.2013 (Beilage ./5) veröffentlicht, der Teil zur 
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Höhe der Provision wurde nicht abgedruckt, und erst später im Volltext 

(Beilage ./2), ohne Kürzung, publiziert. 

In Schreiben "Allgemeine Informationen zur 

"Vermögensschadenhaftpflichtversicherung" 

(Berufshaftpflichtversicherung) für Versicherungsmakler und Berater in 

Versicherungsangelegenheiten" (Beilage . /6) geht hervor, dass unter 

Verhandlungsführung des damaligen Fachverbandsobmannes der 

Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten Gunther 

Riedlsperger und der Generali Versicherung AG der Rahmenvertrag in der 

Vermögenschadenhaftpflicht entwickelt wurde. Hiermit dürfte die Tätigkeit 

als (Mit)Hersteller, gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2017/1469 der 

Kommission vom 11. August 2017 zur Festlegung eines Standardformats für 

das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, vorliegen. 

Sofern es vom Gesetzgeber gewünscht ist, dass Personen, die kein 

Versicherungsunternehmen bzw. deren Mitarbeiter und auch nicht im GISA als 

Versicherungsvermittler eingetragen sind, Tätigkeiten der 

Versicherungsvermittlung ausüben dürfen, Produkte (mit)herstellen und/oder 

Vergütungen erhalten, bedarf es hierzu einer ergänzenden Regelung um den 

Vorgaben der Versicherungsvertriebsrichtlinie nachzukommen sowie im 

Interesse eines fairen Wettbewerbes und Gleichbehandlung der 

Marktteilenehmer in Bezug auf die Einhaltung der rechtliche Voraussetzungen 

für den Versicherungsvertrieb sowie der sich daraus für die 

Versicherungsvermittler ergebenden Pflichten (Gewerbeberechtigung, 

Weiterbildung, Handeln im besten Interesse des Kunden sowie Abgaben und 

Steuern). 

Zu Z 16 (§ 137c Abs. 1): 

1. Deckungssumme 

Im vorliegenden Entwurf ist zur Frage der Höhe der Haftungsabsicherung 

Folgendes zu lesen: 
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§ 137c. (1) Zur Erlangung einer Berechtigung zur Tätigkeit der Versicherungsvermittlung ist 

eine für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft geltende Berufshaftpflichtversicherung oder 

eine andere, die Haftpflicht bei Verletzung beruflicher Sorgfaltspflichten abdeckende 

wirtschaftlich und rechtlich dazu mindestens gleichwertige umfassende 

Deckungsgarantie in Höhe von mindestens 1 250 000 Euro für jeden einzelnen 

Schadensfall und von 1 850 000 Euro für alle Schadensfälle eines Jahres 

nachzuweisen. Die genannten Mindestversicherungssummen erhöhen oder vermindern sich 

entsprechend den technischen Regulierungsstandards gemäß Art. 10 Abs. 7 der Richtlinie 

(EU) 2016/97 über Versicherungsvertrieb, ABI. Nr. L 26 vom 2.2.2016 S. 19. Die 

Berufshaftpflichtversicherung muss bei einem Unternehmen erfolgen, das zum 

Geschäftsbetrieb in Österreich befugt ist. Auf den Versicherungsvertrag muss österreichisches 

Recht anwendbar und der Gerichtsstand Österreich sein. 

In der Praxis führt diese Regelung zu unklaren Auslegungen zur Frage der 

Deckungssumme und zwar, ob diese für JEDEN Versicherungsvermittler 

bestehen muss oder ob es zulässig ist, mehrere Versicherungsnehmer in einer 

Police mit einer gemeinsamen Deckungssumme zu versichern - siehe dazu die 

Möglichkeiten im Sideletter zum Rahmenvertrag vom 01.01.2013 (Beilage ./2, 

Seite 2 von 3, Punkt 2.) bezüglich der Mitversicherung: 

2.) Mitversicherung 

Pro Versicherungsvertrag können bis zu 3 Versicherungsmakler zuzüglich 7 Maklerassistenten 
mitversichert werden, wobei deren Umsätze zusammengerechnet werden müssen. 

Am Markt gibt es Versicherungslösungen, im Rahmen derer mehrere 

Versicherungsvermittler in einem Versicherungsvertag mit einer 

gemeinsamen Deckungssumme versichert werden. Da der Nachweis über die 

Erfüllung der Voraussetzung mittels einer Deckungsbestätigung erfolgt, diese 

vom Versicherer ausgestellt und vom Gewerbeanmelder bei der Behörde 

vorgelegt wird, könnte die Behörde die Einhaltung der Vorgaben nur im Zuge 

einer Überprüfung des Versicherungsvertrages erkennen. 

Die Versicherung mehrerer Versicherungsvermittler mit einer gemeinsamen 

Deckungssumme hat für die Versicherungsvermittler mitunter dramatische 

Folgen. Und zwar dann, wenn z. B. eine gemeinsame Deckungssumme von 

EUR 1.250.000 für vier Versicherungsvermittler versichert ist und diese durch 

einen Schaden aufgebraucht ist (und auch die zusätzliche Deckungssumme in 

der Differenz von EUR 1.250.000 auf EUR 1.850.000) und es zu einem weiteren 
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Schadenfall eines anderen Vermittlers kommt, wird dieser Schaden wohl 

aufgrund der vom Versicherer ausgestellten Deckungsbestätigung zu bezahlen 

sein. Jedoch wird dann vermutlich die Versicherung den Schaden vom 

Verursacher (dem Versicherungsvermittler) auf dem Regresswege 

zurückfordern, da die Deckungssumme aufgebraucht ist. Dies würde dann 

beim Betroffenen zu einem massiven finanziellen Vermögensschaden 

führen. 

Ein massiver Nachteil für einen geschädigten Versicherungsnehmer wäre 

durch eine unklare Regelung gegeben, wenn der Berufshaftpflichtversicherer 

des Versicherungsvermittlers die Deckung verweigert, da, analog zum 

vorigen Beispiel, die Deckungssumme aufgebraucht ist. 

Es ist daher zu empfehlen, dass im Interesse der Verbesserung des Schutzes 

der Versicherungsnehmer und der Versicherungsvermittler betreffend die 

Deckungssumme eine entsprechende KlarsteIlung erfolgt. Dazu erlauben wir 

uns, folgenden Vorschlag zu unterbreiten: 

§ 137c. (1a) Wird eine Berufshaftpflichtversicherung gemäß Absatz 1 abgeschlossen 

und mehr als ein Versicherungsvermittler in einem Versicherungsvertrag versichert, 

müssen für jeden im Versicherungsvertrag versicherten Versicherungsvermittler 

eigenständige und von den anderen versicherten Versicherungsvermittlern 

unabhängige Deckungssummen gemäß Absatz 1 zur Verfügung stehen. Die 

Deckungssummen für jeden Versicherungsvermittler sind im Versicherungsschein 

gesondert auszuweisen. 

Durch diese KlarsteIlung ist gewährleistet, dass der Versicherungsnehmer im 

Schadenfall auf die Deckungssumme des jeweiligen Vermittlers "zugreifen" 

kann, ohne dass diese durch einen anderen Schadenfall bereits verbraucht ist. 

2. Deckungsbestätigung 

Die Verwaltung der Deckungsbestätigungen bzw. des Nachweises einer 

Haftungserklärung gem. § 137c GewO bringt in der Praxis oftmals Probleme in 

der Abwicklung mit sich, da Deckungsbestätigungen und 

Widerrufe/Kündigungen manuell verarbeitet werden. Dadurch kommt es, 

insbesondere bei Widerrufen /Kündigungen, zu zeitlichen Verzögerungen, da die 

Behörde nicht immer sofort einen entsprechenden Wegfall im GISA einträgt. 
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Es wäre wünschenswert, wenn hier eine gesetzliche Grundlage für die 

Aussteller von Haftungserklärung gern. § 137c GewO geschaffen werden 

würde, sodass diese einen Zugang zum GISA-System erhalten, um dadurch 

schneller und effizienter reagieren zu können. Dies ist im Bereich der KFZ

Versicherung bereits möglich. Hier erfolgen der Widerruf sowie die 

Wiederinkraftsetzung der Deckung über einen Zugang zum KFZ

Zulassungswesen des Bundes. 

Zu Z 35 (§ 376 Z 18 Abs. 12 und 13): 

Betreffend Überleitung findet sich im vorliegenden Entwurf folgender Vorschlag: 

(12) Personen, die am Tag vor dem in § 382 Abs. 98 bestimmten Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/xxxx eine Berechtigung zur Ausübung der Tätigkeit der 
Versicheru ngsvermittl u ng 

1. ohne Beschränkung auf eine bestimmte Form oder 
2. eine Berechtigung zu Tätigkeiten der Versicherungsvermittlung in der Form 

Versicherungsagent und eine Berechtigung zur Tätigkeit in der Form 
Versicherungsmakler oder 

3. mehrere Berechtigungen, die zur Versicherungsvermittlung in verschiedenen 
Formen berechtigen, sei es darunter auch im dem Gewerblichen 
Vermögensberater oder dem Nebengewerbe der Versicherungsvermittlung oder 
einem eingeschränkten Gewerbe zustehenden Umfang besessen haben, 

sind verpflichtet, der Behörde bis spätestens 6 Monate nach dem in § 382 Abs. 98 bestimmten 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/xxx mitzuteilen, ob sie die 
Berechtigung oder, wenn es sich um mehrere Berechtigungen handelt, diese, entweder als 
Versicherungs vermittlung in der Form Versicherungsagent oder in der Form 
Versicherungsmakler ausüben wollen. Sind mehrere Berechtigungen vorhanden, hat die 
Erklärung hinsichtlich derselben einheitlich dieselbe Form zu bezeichnen. Übrige 
Berechtigungen gelten ab der Eintragung der gewünschten Form durch die Behörde als 
ruhend und sind von der Behörde im GISA entsprechend einzutragen. 
(13) Erfolgt eine Mitteilung gemäß Abs. 12 nicht rechtzeitig, so gelten bestehende 
Berechtigungen bis eine anderslautende Meldung erstattet wurde, als Berechtigungen zur 
Versicherungsvermittlung in der Form Versicherungsagent, übrige Berechtigungen gelten als 
ruhend (§ 93) und sind als solche im GISA einzutragen. 

Im Zusammenhang mit der Haftpflicht des Betroffenen ergibt sich daraus eine 

Fülle von Problemen, welche im Anlassfall gelöst werden muss: 

Wenn eine Mitteilung gemäß Abs. 12 nicht rechtzeitig erfolgt, sollen dadurch 

bestehende Berechtigungen als Berechtigungen zur Versicherungsvermittlung in 

der Form Versicherungsagent gelten, bis eine anderslautende Meldung erstattet 

wurde. Übrige Berechtigungen sind als ruhend (§ 93) zu stellen und als solche im 

GISA einzutragen. 
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Durch diesen behördlichen Akt wird einem Gewerbeinhaber ohne vorherige 

Ankündigung die Gewerbeberechtigung zwangsweise ruhend gemeldet. Dies 

hat für dessen Haftpflichtversicherungsvertrag die Folge, dass dieser aufgrund 

eines Risikowegfalles storniert wird, da keine aufrechte Gewerbeberechtigung 

mehr vorhanden ist. 

In den Bemerkungen zum vorliegenden Entwurf ist zu Z 16 (§137c Abs. 1) im 

letzten Satz festgehalten, dass die Richtlinie eine Einschränkung der Nachhaftung 

nicht vorsieht. Dazu ist festzuhalten, dass die RI dies offenbar nicht regeln wollte, da 

diese so aufgebaut ist, dass eine Mindestharmonisierung erreicht werden soll und 

darin nur solche Regelungen zu finden sind, die gewünscht sind, wie z. B. die 

Wiedereinführung der Versicherungsvermittlung im Nebengewerbe. Anstatt der 

Nachhaftung ist hier offenbar die Nachdeckung gemeint, da diese nach der 

Beendigung der Berufshaftpflichtversicherung beginnt, während die Haftung des 

Gewerbetreibenden unabhängig von der Berufshaftpflichtversicherung besteht. 

Anzumerken ist, dass im Falle einer Haftungsabsicherung, z. B. für einen 

Versicherungsagenten, eine adäquate Regelung, analog zur Nachdeckung in der 

Berufshaftpflichtversicherung, nicht findet. 

Die neuen Regelungen für die Haftungsabsicherung sollen mit Inkrafttreten der 

Novelle der GewO zur Anwendung kommen. Dies hat zur Folge, dass ab diesem 

Zeitpunkt alle Versicherungsvermittler, die über eine Berufshaftpflichtversicherung 

verfügen, diese neuen Vorgaben (Höhe der Deckungssumme, Nachdeckung) 

erfüllen müssen bzw. die Gewerbebehörden dies zu überprüfen haben. 

1. Verlust der Berufshaftpflichtversicherung 

Wird einem Versicherungsvermittler die Gewerbeberechtigung von Amts 

wegen auf die eines Versicherungsagenten reduziert und hat dieser seinen 

Versicherungsvertrag noch nicht an die neuen Bestimmungen 

angepasst, führt dies dazu, dass dieser seinen Versicherungsvertrag verliert 

(Wegfall des Risikos) und sich um den nachträglichen Einschluss der 

unbegrenzten Nachdeckung bemühen muss. Dies ist zwar möglich, hängt 

jedoch von einigen Faktoren ab, wie zum Beispiel: 
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a. Gibt es bestehende Schadenfälle? 

Die Versicherung wird wohl vom Einschluss der unbegrenzten 

Nachdeckung Abstand nehmen, da dies aus risikotechnischen 

Gründen zum Nachteil der Versichertengemeinschaft sein kann. 

b. Zeichnet die Versicherung nach Beendigung der 

Berufshaftpflichtversicherung die unbegrenzte Nachdeckung und 

wenn ja, zu welcher Prämie? 

Der nachträgliche Einschluss kann zu einer wirtschaftlichen 

Herausforderung werden, da sofort die einmalige Prämie fällig wird. 

Diese beläuft sich aus eigener Erfahrung ca . auf das 5- bis 7 -fache 

der Jahresprämie. Bei einer Jahresprämie von EUR 1.815 *) sind 

dies dann zwischen EUR 9.075 und EUR 12.705, die sofort fällig 

sind. Dies ist eine massive wirtschaftliche SchlechtersteIlung, zumal 

im Falle des Fortbestandes der Gewerbeberechtigung diese 

Kosten NICHT anfallen. 

*) Zur Info: laut beiliegendem Ausdruck Tarifrechner Vers Makler 

Berufshaftpflichtversicherung (Beilage . /7) des Rahmenvertrages des 

Fachverbandes der Versicherungsmakler mit der Uniqa Vers. AG I 

Generali Vers. AG, beträgt die Prämie für einen 

Versicherungsvermittler mit einem Umsatz bis EUR 72.673 die 

Jahresprämie EUR 1.815. 

2. Nicht betreute Versicherungsnehmer 

Unabhängig davon, welche Gewerbeberechtigung freiwillig oder von Amts 

wegen entfällt, verlieren die Kunden (Versicherungsnehmer) der 

betroffenen Versicherungsvermittler von heute auf morgen deren 

Ansprechpartner und genießen keine Betreuung mehr. Dies hätte zur 

Folge, dass es aufgrund der nicht laufenden Überprüfung (der 

Versicherungsvermittler hat keine Gewerbeberechtigung mehr) von 

Versicherungsverträgen (im besten Interesse des Kunden) zu 

Deckungslücken und dadurch zu nicht versicherten Schäden kommen 

kann und dies, obwohl solche Fälle vermieden hätten werden können, 
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wenn es nicht zum Wegfall der Gewerbeberechtigung gekommen wäre 

und die Kunden (Versicherungsnehmer) laufend (weiter)betreut worden 

wären. 

3. Verdienstausgang beim Versicherungsvermittler 

Unabhängig davon, welche Gewerbeberechtigung freiwillig oder von Amts 

wegen entfällt, kann dies dazu führen, dass zwischen betroffenen 

Versicherungsvermittlern und Versicherern die Grundlage für die 

Rahmenprovisionsvereinbarung wegfällt und dadurch die Versicherung 

an den Versicherungsvermittler gem. VAG keine Provisionen mehr 

auszahlen dürfte. Dadurch kommt es auf Seiten der 

Versicherungsvermittler zu (teils massiven) Verdienstausfällen und 

eventuell auch zu existenzbedrohenden Situationen. Gemäß einer Studie 

im Jahr 2012 ("AFPA-Marktanalyse 2012") haben rund 3/4 der 

Versicherungsvermittler einen Jahresumsatz (Provisionseinnahmen), der 

unter EUR 50.000 liegt: 

A.ngaben in Prozent von Gesamt 

!;[:Pl\-Marktan a Iyse 2012 

111 bis 25.000 € 
über 25T. bis 50.000 € 
über 50T. bis 100.000 € 
über 100T. bis 250.000 € 
über 250.000 € 

SOl-Research 

Zur Info: SFVM steht für selbständigen Finanzberater und Versicherungsvermittler 
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Dies liegt wohl daran, dass sehr viele Versicherungsvermittler als 

Ein-Personen-Unternehmen agieren und gemäß "AFPA-Marktanalyse 

2012" rund 3/4 der Geschäfte im Versicherungsbereich ein Volumen von 

unter EUR 2.000 Jahresprämie haben: 

Angaben in Prozent von (3esamt 

g,5� 0% 64 1 0 , '* 0% 37% , 
, 0,7% l,

9lf,4% l,O� 
1% 

115� 1% 
011� 1% O,l'{j 1% , I I I 

bis 1000E. 1.001 bis 2.001 bis 5.001 bis 10.000 25.001 50.001 75.001 100.001 250.001 über 
2.000€ 5.000f; 10.000f; bis bis bis bis bis bis 500.000€ 

25.000€ 50.000f; 75.000f; 100.000f; 250.000f; 500.000€ 

SFVM Financial Hubs SOl-Research 

Zur Info: SFVM steht für selbständigen Finanzberater und Versicherungsvermittler; 

Financial Hubs für Produktgeber und Dienstleister; 

Ein etwaiger Verdienstentgang hätte somit massive/dramatische 

Auswirkungen für die betroffenen Versicherungsvermittler sowie, wie unter 

Punkt 2 ausgeführt, auch für die betroffenen, dann nicht mehr betreuten, 

Versicherungsnehmer. Es ist daher fraglich, ob dies im besten Interesse 

des Kunden (Versicherungsnehmer) und der Versicherungswirtschaft 

ist! 

4. Datenschutz 

Eine weitere mögliche Herausforderung könnte sich im Hinblick auf den 

Datenschutz ergeben, wenn z. B. die Rahmenprovisionsvereinbarung 

zwischen Versicherer und Versicherungsvermittler durch die von Amts wegen 

eingeleitete Ruhendmeldung beendet wird. Fraglich ist, ob danach 

rechts konform Daten zwischen Versicherer und Versicherungsvermittler 
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ausgetauscht werden können, z. B. zu Abwicklung noch offener Fälle 

(Anträge, Schadenfälle usw.)! 

5. Mögliche Fragen der Haftung 

Zwischen dem Versicherungskunden und einem Versicherungsmakler 

besteht ein (Versicherungs-)Maklervertrag, in welchem die Rechte und 

Pflichten der Vertragsparteien geregelt sind. 

Wenn nun die Gewerbeberechtigung des Versicherungsmaklers auf die 

des Versicherungsagenten reduziert wird, darf dieser ab dann nicht mehr 

als Versicherungsmakler tätig sein und muss unverzüglich alle Kunden 

diesbezüglich informieren. Durch den Wegfall der Gewerbeberechtigung 

entfällt auch die Geschäftsgrundlage für den Maklervertrag, was 

wiederum dazu führen kann, dass Honoraransprüche aus dem 

Maklervertrag ebenfalls sofort entfallen. 

Die aktuelle Regelung stellt möglicherweise eine SchlechtersteIlung der 

österreichischen Versicherungsvermittler im Vergleich zu 

Versicherungsvermittlern aus dem EU-Raum, die Aufgrund der 

Dienstleistungsfreiheit in Österreich tätig sind und die keine Einschränkung 

der Gewerbeberechtigung haben (müssen), dar. 

Vorsorglich sei erwähnt, dass gemäß Artikel 3 der 

Versicherungsvertriebsrichtlinie die zuständige Behörde 

Versicherungsvermittler, Rückversicherungsvermittler und 

Versicherungsvermittler in Nebentätigkeit in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 

registriert und ein Versicherungsvermittler laut Richtlinie jede natürliche oder 

juristische Person ist, die kein Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen oder ihre Angestellten und kein 

Versicherungsvermittler in Nebentätigkeit ist und die die 

Versicherungsvertriebstätigkeit gegen Vergütung aufnimmt oder ausübt. 

Gemäß Erwägungsgrund 3 der Versicherungsvertriebsrichtlinie können 

Versicherungsprodukte von verschiedenen Kategorien von Personen oder 

Einrichtungen wie Versicherungsagenten, Versicherungsmaklern und 

"Allfinanzunternehmen" , Versicherungsunternehmen , Reisebüros und 
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Autovermietungsfirmen vertrieben werden. Aus Gründen der 

Gleichbehandlung all dieser Akteure und des Kundenschutzes sollte sich 

diese Richtlinie auf all diese Personen oder Einrichtungen beziehen und 

gemäß Erwägungsgrund 6 den Verbrauchern trotz der Unterschiede zwischen 

den Vertriebskanälen das gleiche Schutzniveau zugutekommen lassen. 

Eine Bestimmung, die die Versicherungsvermittlung nur als Versicherungsagent 

oder Versicherungsmakler zulässt, findet sich in der gesamten Richtlinie nicht (vgl. 

dazu die Bestimmungen zur Nachdeckung - dazu findet sich in der Richtlinie auch 

keine Bestimmung). 

Sofern hier vonseiten des Gesetzgebers in Bezug auf die Ausübung der 

Versicherungsvermittlung der Wunsch nach einem sogenannten "gold platting" 

besteht, entweder als Versicherungsagent oder Versicherungsmakler, sollte dies 

aufgrund der obigen Ausführungen nur für neu anzumeldende Gewerbe erfolgen, da 

ansonsten die oben angeführten Szenarien zu großen Problemen führen können 

bzw. auch mögliche ungeklärte Fragen zur Amtshaftung (für etwaige 

Verdienstausfälle bzw. bei der Erwerbseinschränkung) aufkommen könnten. 

Die Begriffsbestimmungen der Definition des Versicherungsvermittlers in der 

IMD und der IOD sind fast ident: 

RICHTLINIE 2002/92/EG DES RICHTLINIE (EU) 2016/97 DES 

EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATES vom 9. Dezember 2002 DES RATES vom 20. Januar 2016 

über Versicherungsvermittlung über Versicherungsvertrieb 

(Neufassung) 

"Vers icheru ngsve rm ittler": "Versicherungsvermittler" : 

jede natürliche oder juristische jede natürliche oder juristische 

Person, die die Tätigkeit der Person, die kein Versicherungs- oder 

Versicherungsvermittlung gegen Rückversicherungsunternehmen oder 

Vergütung aufnimmt oder ausübt; ihre Angestellten und kein 

Versicherungsvermittler in 

Nebentätigkeit ist und die die 

Versicherungsvertriebstätigkeit gegen 

Vergütung aufnimmt oder ausübt; 
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Aus über 20 Jahren Schadenerfahrung sind uns keine Fälle bekannt, bei denen 

die Klarheit über den Status des Vermittlers für einen Schadenfall beim Kunden 

(Versicherungsnehmer) verantwortlich gewesen wäre. 

Am "Ende" steht immer eine Versicherung, die für den Schaden aufkommt -

beim Versicherungsagenten aufgrund der Erfüllungsgehilfenhaftung und beim 

Versicherungsmakler aufgrund der Berufshaftpflichtversicherung. 

Abschließend erlauben wir uns festzuhalten, dass die Fragen zur 

Berufshaftpflichtversicherung bzw. der Haftung der Versicherungsvermittler die 

Übergangsbestimmungen gem. dem vorliegenden Entwurf, im Interesse der 

Betroffenen, nachgeschärft werden sollten. Dadurch könnten möglich Schäden von 

den Betroffenen abgewendet bzw. kosten- und zeitintensive Verfahren zur Klärung 

vermieden werden. 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüßen aus Wiener Neustadt, 

Beilagen: 

Beilage . /1 Rahmenvertrag Versicherungsmakler vom 01.01.2013 

Beilage . /2 Sideletter zum Rahmenvertrag 

Beilage ./3 Präsentation an lässlich der Roadshow 2018 

Beilage . /4 Anfragebeantwortung durch den Wirtschaftsminister zu einer 
parlamentarischen Anfrage betreffend "mögliche versteckte 
Provisionen der Wirtschaftskammer" 

Beilage . /5 Sideletter zum Rahmenvertrag ("Auszug") 

Beilage ./6 "Allgemeine Informationen zur 
"Vermögensschadenhaftpflichtversicherung" 
(Berufshaftpflichtversicherung) für Versicherungsmakler und Berater in 
Versicherungsangelegenheiten" 

Beilage ./7 Ausdruck Tarifrechner Vers Makler Berufshaftpflichtversicherung 
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Beilage ./1 

Rahmenvertrag Versicherungsmakler vom 01.01.2013 
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RAHMENVE BARU 

abgeschlossen zwischen der 

WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH 
FACHVERBAND DER VERSICHERUNGSMAKLER 

Wiedner Hau ptstrasse 61 
1 01 0  Wien 

im Folgenden als nFV" bezeichnett die von dieser Fachorganisation vertretenen 
Mitglieder der Wirtschaftskammern iSd § 2 Abs 1 WKG sind im Folgenden als 

IlVMu bezeichnet, 

und den Versicherungsunternehmen 

GENERALI Versicherung AG 

Landskrongasse 1 - 3 
1 010 Wien 

und 

UNIQA Österreich Versic herungen AG 

U ntere Donau straße 21 - 23 
1 029 Wien 

im Folgenden als "VRu bezeichnet 

Wient 01.01.2013 
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1.  Geg enstan d  d ieser Rahme nvereinba ru n g  

Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung sind sämtliche Vertragsg rundlagen für die 
Vermögensschadenhaftpfl ichtversicherungen der österreichischen 
Versicherungsmakler, welche ab 01.09.2004 bei einem beiden kontrahierenden 
Versicherer a bgeschlossen oder mittels N ovation erneuert werd en. Darüber hinaus 
erstreckt sich die Rahmenvereinbarung auch auf vor diesem Zeitpunkt 
abgeschlossene Versicherungsverträgel allerdings nur soweit dies ausdrücklich in  
dieser Rahmenvereinbarung festgelegt ist. 

KlarsteIlung: Soweit d ie  Vertragsparteien Änderungen zu dieser 
Rahmenvereinbarung vornehmen, g elten diese automatisch auch fOr alle auf ihrer 
Grundlage abgeschlossenen Einzelverträge. Den einzelnen Versicherungsnehmern 
steht in einem solchen Fafl j edoch das Recht zur Kündigung ihrer Einzelpolizze 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zu, 

2. Laufzeiten 

Diese Rahmenvereinbarung trat mit 01.09.2004 in Kraft und g ilt in der vorliegenden 
geänderten Form ab 01,01.2013. S ie gilt ab diesem Datum für alle neu 
abgeschlossenen und alle bei den VR bisher auf Basis der  ursprünglichen Fassung 
bestehenden Versicherungsverträge und ist von heiden Vertragspartnem jeweils zum 
Q1.01 'j 00:00 Uhr mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten kündbar. 

Dieses KOndigungsrecht kann frühestens zum 01.01.20 1 7  ausgeübt werden. Eine 
Kündigung dieser Rahmenvereinbarung berührt jedoch weder Geltung noch Inhalt der 
Versicherungsverträge, welche auf ihrer Grundlage abgeschlossen wurden, 

Sämtliche auf Basis dieser Rahmenvereinbarung abgeschlossenen 
Versicherungsverträge sind Jahresverträge und verlängern sich jeweils um ein 
weiteres J ahr, falls sie nicht von einem der beiden Vertragspartner mit einer Frist 
von 3 Monaten zum 01.01., 00:00 Uhr gekündigt werden, 

Die Hauptfälligkeit (Skadenz) sämtficher Versicherungsverträge ist der 01.01,. 

3. Allgemeine Versicherung sbed ingung e n  

E s  werden die i n  d er Beilage ./1 befindlichen AVB ,ALLGEMEINE 
BEDINGUNGEN FÜR DIE BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG 2000 idF 
07/2012" (in d er Folge als ABHV bezeichnet) zur  Vertragsgrundlage aller 
Versicherungsverträge, welche auf Grundlage dieser Rahmenvereinbarung 
abgeschlossen werden, Darüber hinaus bestimmt der Inhalt d ieser 
R ahmenvereinbarung den Inhalt der einzelnen Vermögenschaden
H aftpflichtversicherungen (im Folgenden als "VSHH bezeichnet), 

Auf der Ebene der Rahmenvereinbarung werden d ie ABHV wie folgt abgeändert: 

Seite 2 1.3 

6/SN-93/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 17 von 53

www.parlament.gv.at



3.1 Unlauterer Wettbewerb 

Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf behauptete oder tatsächlich 
begangene Verstöße des gegen das Gesetz gegen un lauteren Wettbewerb. 
Der Versicherer übernimmt die Abwehr der diesbezüglichen Ansprüche gegen den 
VM sowie die Verteidigung in einem etwaigen Strafverfahren gegen den VM, 
wenngleich sich das Strafverfahren auch n ur teilweise auf Tatbestände des UWG 
stützt Darüber hinaus befriedigt der Versicherer bis zu 5 der 
Versicherungssumme für diesbezügliche Schadenersatzansprüche bzw. Kosten, 
welche durch die Erfüllung von Beseitigungsansprüchen und dergleichen anerlaufen. 

Diese Deckung gewährt der Versicherer n ur auf Antrag des FV. 

Versichertes Risiko 

Das versicherte Risiko der auf Basis dieser Rahmenvereinbarung abgeschlossenen 
Einzelpolizzen ist die Tätigkeit als !lVersicherungsmakler und Berater in 
VersicherungsangelegenheitenIl . Voraussetzung für die Versicherbarkeit n ach 
dieser Rahmenvereinbarung ist eine aufrechte Gewerbeberechtigung als 
nVersicherungsmakler und Berater in Versicherungsange'egenheiten�\ im Sinne des 
§ 94 Z 76 GewO (BGBI. Nr. 194/1994 zuletzt geändert durch 8GBL I Nr. 42/2008)� 

Die Versicherung erstreckt sich insbesondere auf folgende Tätigkeiten des 
Versicherungsnehmers im Rahmen seiner Befugni s: 

1. Versicherungsmakler und damit verbundene gewerbliche Nebenrechte im Sinne 
der GewO in der jeweils geltenden Fassung (Vermittlung von 
Versicherungsverträgen) ; 

2. Berater in Versicherungsangelegenheiten (Beratung} Prüfung und Vertretu ng in 
allen Versicherungsangelegenheiten � Vertrag und Schaden - auch au ßerhalb 
des vermitteltenj verwalteten Bestandes); 

3. Risikoprüfung und Risikoberatung; 

4. Sachverständigentätigkeit (gerichtlich , außergerichtlich): 

5. Tätigkeiten bei Verkehrsbehörden und privaten Zulassungsstellen ; 

6. Beratung, Verm ittlung in folgenden Angelegenheiten : Finanzierungen mit 
Hypothekardarlehen und Lebensversicherungen; Bausparverträge; 
Leasingverträge: fondsgebunden e  Lebensversicherungen, Die 
Ausschlussbestimmungen gemäß Art8, Pkt 11.3 ABHV finden insoweit keine 
An wendung . Die Vers icherung erstreckt sich jedoch nicht auf die Vermittlung 
von Darlehen ohne hypothekarische Sicherstellung; 

7. Funktionär von Interessenvertretungen, 

Herausgabe von Informationsmedien. 

9. Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf Vorträge des VM und 
diesbezOgliche Veranstaftungen, 
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Der Versicherungsschutz umfasst keine Schadenersatzverpflichtungen des 
Versicherungsnehmers als Havariekommissar oder Rückversicherungsmakler. 

KlarsteIlung: Tätigkeiten aus dem Bereich AnlageberatungNennögensberatungl 

-verwaltung, und -vermittlung fallen nicht in das versicherte Risiko und stehen nicht 

unter Versicherungsschutz. 

Aufgrund einer Besonderen Vereinbarung kann gegen einen Prämienzuschlag von 

10% auf die jeweilige Pränliej mindestens jedoch EUR 150,- p.8. inkL 

Versicherungssteuer, der Betrieb einer Kfz-Zulassungsstelle mitversichert werden. 

5. Versicherungss u m me 

Die VR bieten auf Basis dieser Rahmenvereinbarung folgende 
Deckungssummen an: 

EUR 1,500.000,
EUR 2.000.000,-
EUR 3.000.000,--

Darüber hinaus obliegt es dem einzelnen VM Konditionen zu vereinbaren. 

Gemäß RL 2002/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 09.12.2002 
über Versicherungsvermittlung ist die Versicherungssumme wertgesichert. Der VR 
wird bei Verträgen mit Mindestdeckungssummen diese Anpassung betreffend 
Summe und Prämie an den gesetzlichen Bedarf vornehmen. Aufgrund der guten 
Geschäftsbeziehung nehmen die Versicherer die gesetzliche Anpassung der der 
Versicherungssumme vorweg und erhöhen die Mindestversicheru ngssumme auf 
EUR 1.500.000,- . Unabhängig davon werden 2013 und 2018 die Mindestprärnien 
nach dem dann aktuellen, von Eurostat veröffentlichten Europäischen Verbraucher� 
preisindex angepasst. 

6. Klauseln 

Folgende Besondere Vereinbarungen werden ebenfalls zum Vertragsinhalt der auf 
Grundlage dieser Rahmenvereinbarung abgeschlossenen Versicherungsverträge: 

6.1 Subunternehmer und Substitute 

ArtA.2.3, letzter Satz ABHV, gilt als gestrichen. 
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6.2 Vordeckung 

Ergänzend zu Art6, 1.1, erster ABHV gelten auch Verstößsj die länger als ein 
Jahr vor Versicherungsbeginn von den jeweiligen Versicherten gesetzt wurden und 
bis zum Abschluss des Vertrages nicht bekannt geworden sind, zeitlich in die 
Vergangenheit unbegrenzt als versichert Für diese Versicherungsfälle leistet der 
Versicherer allerdings nur bis zu 20 der Versicherungssumme des 
Versicherungsvertrages pro Schadenfall und bis zu 40 der Versicherungssumme 
des Versicherungsvertrages für alle Versicherungsfälle dieses über die ABHV hinaus 
erweiterten Vardeckungszeitraumes zusammen. 
Derartige Verstöße werden dem ersten Versicherungsjahr des Einzelvertrages 
zugerechnet. Der Deckungsumfang richtet sich nach jenem der Vorpolizze, maximal 
jedoch nach dem Deckungsumfang des ersten Versicherungsjahres des bei 
Generati/UNIQA abgeschlossenen Einzelvertrages. 

6.3 Nachdeckung 

Art.6.1.2 ABHV gilt nicht1 wenn der VM aufgrund des Tarifes einen anderen 
Nachdeckungszeitraum wählt. 

6.4 Anrechnung von Kosten auf die Versicherungssumme 

Abweichend von Art. 7.3.4 ABHV werden Kosten nicht auf die Versicherungssumme 
angerechnet. 

6.5 Bewusstes Zuwiderhandeln. wissentliche Pflichtverletzung 

In teilweiser Abänderung des Art. 8.2.2 ABHV fallen Schädenl die aus einer 
Unterschriftsleistung des VM unter ein ungelesenes Dokument resultieren? unter 
Versicherungsschutzt wenn für den Unterschreibenden die Richtigkeit unzweifelhaft 
war. Darüber hinaus wird vereinbart, dass geringfügige Überschreitungen der §§ 29 
ff GewO nicht deckungsschädlich sind. Diese Deckung besteht nur über Antrag des 
FV. 

6.6 Schäden an Beteiligungen 

Art.8.3.2 ABHV gilt als gestrjchen� 

6.7 Schäden an Angehörigen und Gesellschaftern 

Art8A ABHV gilt als gestrichen. 
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6,8 Tätigkeiten des Versicherungsnehmers 

Art. 8,11.1 ABHV gilt dahingehend als abgeändert, jedenfalls Ansprüche unter 
Versicherungsschutz stehenl die aufgrund oder im Zusammenhang mit 
unterlassenerl mangelhafter oder fehlerhafter Erbringung von Dienstleistungen, die 
der gewöhnHche Geschäftsbetrieb des VM mit sich bringt und I oder aufgrund von 
oder im Zusammenhang mit Forderungen j die aus einer grundsätzlich in dieser 
Rahmenvereinbarung versicherbaren Tätigkeit der versicherten Personen in  einer 
anderen Vereinigung resultieren, 

6.9 Schweigepflicht 

Art. 8.11.4 ABHV gilt als gestrichen, 

6.10 Gewerbliche Schutzrechte 

Art. 8,11.5 ABHV gilt als gestrichen, 

6.11 Schadenmeldungsfrist 

Die Frist des 9,1 A ABHV wird auf einen Monat ausgedehnt 

6.12 Kündigung Im Schadenfall 

Eine Kündigung des Vertrages durch den V R  im Schadenfall darf erst nach 
Durchführung des Konsultationsmechan ismus mit der 
Wirtschaftskammerorganisation erfolgen f wobei der FV das Recht hat. die Kündigung 
a bzulehnen. 

6.13 Ständiges S chiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreich 

Für Streitig keiten aus dieser Rahmenvereinbarung bzw. aus VSH wird das Ständige 
Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreich fOr zuständig erklärt. 

6. 14 GO nstigkeitsklausellU nklarheiten regelung/U nwirksamkeit 

Sowohl für diese Rahmenvereinbarung als auch für die aufgrund dieser 
Rahmenvereinbarung geschlossenen Versicherungsverträge gilt: 

Sofern sich einzelne Vertragsbestandteile. wenn auch nur teilweise, widersprechen 
sollten, so gilt die für VM gOnstigere Auslegung als Vertragsinhalt. 

Unklare Äußerungen im Sinne des § 915 ABGB werden , gleich von welchem 
Vertragspartner die Formulierung stammt zum Vorteil des VM ausgelegt 
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Die etwaige Unwirksamkert einzelner Bestimmungen berührt die Verbindlichkeit des 
restlichen Vertrages nicht 

6.15 Leichte Fahrläss igkeit - Obliegenheiten 

Sofern sich aus Gesetz oder Vertrag Leistungsfreiheit ber leicht fahrläss iger 
Verletzung von Obliegenheiten VM so gilt für Fa ll die 
Leistungspflicht des Versicherers als vereinbart Die Lejstungsfreiheit beginnt 
d iesfalls erst bei grober Fahrlässigkeit des 

6.16 Auswahl des Sachverständ igen 

Es gilt als vereinbart, dass der Versicherungsnehmer die Auswahl und Beauftragung 
eines ger ichtl ich beeideten Sachverständigen vornirnmt, falls der Versicherer dies fOr 
notwendig erachtet Der Versicherer hat bezüglich der Auswahl des 
Sachverständigen ein zweimaliges Ablehnungsrecht und übernimmt die Kosten b is 
zu 80 % des jeweiligen Tarifes. Dieses Wahlrecht darf erst nach Zustimmung des FV 
ausgeübt werden" 

6.17 Verjährung des Deckungsanspruches 

In Abänderung des § 12 Abs. 1 und 3 VersVG bzw. allenfalls bestehender dem 
Versicherungsvertrag zugrunde liegenden einschlägigen BestImmungen in 
Versicherungsbedingungen o.ä. wird die Frist des § 12 Abs, 1 VersVG von 3 auf 5 

Jahre und die Frist des § 12 Abs . 3 VersVG von einem auf drei Jahre verlängert 

6.18 Verjährung des Haftungsanspruches 

Der Versicherer wird sich - sofern der VM dies wünscht - auf den Einwand der 
Haftungsve�ährung dem geschäd igten Drjtten gegenüber nicht berufen. 

LIMIT: EUR 70.000.-

6.19 Risikohaftung 

Vom Vers icherungsschutz umfasst ist auch die Risikohaftung des VM j welche sich 
aus § 1 014f ABGB ergibt 

LIMIT: EUR 15.000,-

6.20 Freie Anwaltswahl 

Dem VM steht im Zuge Abwehr von SchadenersatzverpfHchtungen die freie 
Anwaltswahl zu. Falls davon Gebrauch gemacht wird, der Versicherer 
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lediglich der sich aus Rechtsanwalts-Tarifgesetz ergebenden 
Dieses Wahlrecht darf erst nach Zustimmung des FV ausgeübt werden. 

6.21 Rettungskosten 

Es gilt als vereinbart, dass die 
werden. 

6.22 Amtshaftung 

und VersVG sinngemäß angewendet 

Es gelten AnsprUche aus dem Amtshaftungsgesetz als mitversichert 

6,23 Organhaftung 

Es gelten Ansprüche aus dem Organhaftpflichtgesetz als mitversichert. 

6.24 Anert<enntnisNergleich 

Der VM ist nicht berechtigt, ohne vorherige Zustimmung des VR einen 
Schadenersatzanspruch ganz oder zum Teil anzuerkennen - es sei denn r der VN 
konnte die Anerkennung nicht ohne offenbare Unbilligkeit verweigern - oder zu 
vergleichen. 

L IMIT: EUR 10.000,--

6.25 Haftung für Fremdunternehmen 

Es wird klargestellt. dass im Rahmen des Vertrages auch Versicherungsschutz für 
die Haftung des Versicherungsnehmers nach § 1313 a ABGB besteht 

6.26 Freizeichnung 

Der Versicherer wird sich auf Freizeichnungsvereinbarungen fOr bestimmte Arten 
oder Ausmaße von Haftungen nicht berufen, sofern der VM dies wünscht. 

LIMIT: EUR 70.0001-

6.27 Ideelle Schäden 

Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf Schadenersatzverpflichtungen des 
Versicherungsnehmers aus ideellen bzw immateriellen Schäden sowie aus der 
Verletzung von Persönlichkeitsrechten. 

6.28 Immaterialgüterrechte 
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Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Verletzung von Urheberrechten. 
Patentrechtenl Markenrechten, Musterrechten sowie auf Eingriff in Rechte des 
Nutzu ngsberechtigten (Lizenzneh mars)_ 

6.29 Kartellrecht 

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf behauptete oder tatsächlich begangene 
Verstöße des VM gegen das Kartellrecht Der Versicherer übernimmt die Abwehr der 
diesbezüglichen Ansprüche gegen den VM sowie die Verteidigung in etwaigen 
Strafverfahren gegen den VM. wenngleich sich das Strafverfahren auch nur teilweise 
auf kartellrechtliche Tatbestände stützt Darüber hinaus deckt der VR bis zum unten 
angeführten Sublimit auch diesbezügliche SchadenersatzansprOche. 

LIMIT: EUR 15.000,-

6.30 Eintritt des Schadenereignisses 

Abweichend von Artikel 5. 1 der ABHV gilt vereinbart) dass der geografische 
Schadeneintrittsort aufgrund der M angelheftigkeit des vom VM vermittelten 
Versicherungsvertrages keiner örtlichen Begrenzung unteriiegt 

Der Versicherungsschutz ist abweichend von Art 5.1. der ABHV gegeben. wenn der 
Verstoß weltweit gesetzt wird und das Schadenereignis weltweit eintritt und die 
gerichtliche oder außergerichtliche Anspruchsemebung in Europa erfolgt. 

Der Versicherungsschutz gilt in diesem Rahmen für österreichisches und 
ausländisches Recht, mit Ausnahme US amerikanischemr kanadischem und 
australischem Recht 

Die Versicherung erstreckt sich jedoch nicht auf Schadenersatzverpflichtungen aus 
Entschädigungen mit Strafcharakter1 insbesondere punitive oder exemplary damages. 

Behinderungen im Versicherungsfall: Der Versicherungsschutz ist nicht gegeben, 
wenn im Versicherungsfall die Schadenermittlung und Schadenregulierung oder die 
Erfüllung sonstiger Pflichten des Versicherers durch Staatsgewalt, Dritte oder den 
Versicherungsnehmer verhindert wird, 

7. Altverträge 

Altverträge sind Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen, welche die VR mit VM 
vor dem 01,09,2004 abgeschlossen haben und an diesem Tag ungekOndigt sind, 

Die VR erklären, dass Altvertrage weder im Schadenfall noch zum Ablauf oder einer 
sonstigen KOndigungsmöglichkeit seitens der gekündigt werden, Diese Zusage 

Seitt: 
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g ilt, soweit und solange der S chadensatz einzelnen Versicherungsvertrag es 
unter 50 der verrechneten P rämien liegt. 

Der  sonstige Vertragsin halt von Altverträge n  wird von diesem Vertrag nicht berührt. 

8.  Prämien 

Die Tarifierung w i rd d em VM über einen auf der Home page des FV zu installi erend en 
Tarifrechner ermöglicht u nd e rfolgt die Beantragung bei einem der VR direkt d urch 
d en VM selbst Ein e  Verprovisionierung des Versicherungsvertrages erfolgt n icht 

Die Vertragspartner  sind der  Ansicht* d ass die Prämiensätze dieses Tarifes 
(Tarifp rämien) d ie  langfristigen Bedarfsprämien fOr die Absicherung des 
H aftungsrisikos der Gesamtheit der österreichischen Versicherungsmakler auf B asis 
eines kalkulatorischen Schadensatzes von 70 darstellen (Bedarfsprämien) .  

Ein e  Prämien an passung u m  1 0% fin det n u r  fO r  jene Jahre statt, i n  denen der 
Schaden satz des Gesamtbestandes (beider Versicherer g emeinsam) der jeweils 
letzten fünf J ahre, der auf Basis dieser R ahmenvereinbarung geschlossenen VSH ,  
über 55 % liegt, wobei jeweils die schadensatzrelevanten Daten des vorverg angenen 
Jahres herangezogen werden (z. B� für eine potentielle P rämi enanpassung zum 20 1 4  
werden die schadensatzrelevanten Daten des J ahres 201 2 herangezogen ) .  Trifft 
diese Voraussetzun g  nicht ZU r so bleibt d ie Prämie gleich wie i m  Vorjahr und erfolgt 
eine Prämienanpassung um 10 % erst in d em J ahr,  i n  d em der Schadensatz d er fOnf  
vergangenen Jahre über 55 liegt. 
Unter dem Beg riff Schadens atz ist in dieser g esamten R ahmenvereinbarung d as 
Verhältnis zwischen d en in den letzten fOnf Kalenderjahren eingenommen P rä mien 
(ohn e  Versicherungssteuer) und den in d iesem Zeitraum eingetretenen 
Versich e ru ngsfällen (Schadenzahlungen zuzügli ch Rückstellungen fü r  noch n icht 
abgerechnete Schäden) zu verstehen ,  wobei Schäden Ober  E U R 200 . 000,- m axim al 
mit diesem Betrag in  diese B etrachtung Eingang finden . Etwaige Refundierungen von 
Prämienanteilen an den FV werden zur  Gänze als eingenommene Prämien 
betrachtet 

Zur Offenlegung b zw. Nachvollzi ehba rkeit  d er Schadensatzentwicklung verpflichten 
sich die VR! spätestens jeweils zum Stichtag 31 . 1 2 . eine aktuelle Schadensatz
darstellung vorzulegen und dem FV oder e inen von i hm B eauftragten jederzeitige  
E insichtnahme in Schadenakte i nsbesondere im Hinblick auf  die Bildung von 
Rückstel lungen zu g ewä h re n .  Von dieser Pflicht auf Einsichtgewährung ist jedenfalls 
a uch die Übermittlung von Unterlagen an den FV oder einem von ihm Beauftragten 
mit u mfasst 

Die M in destvertragsp rämie p ro versichertem U nternehmen beträgt jedenfalls 
E U R  1 .8 1  inkL  Versicheru n gssteuer bei einer Nachdeckung von 5 Jahren. Bei 
eine r  N achdecku ng von 7 Jahren beträgt die Min d estvertragsprämi e  EUR 
sowie bei e iner unbegrenzten N achdeckung E U R  2.360,-,  
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U msetzun gsobl igation 

D ie VR verpfl ichten sich t jeden österreichischen Versicherungsmakler (Mitg l ieder des 
Fachverbandes der Versicherun gsmakler i n  der WKO) zu den in d ieser 
Rahmenvereinbarung festgeleg ten Bedingungen und P rä mien z u  versiche rn . Dies gi lt  
n u r  bis zu gesetzlichen Deckungssummen. Voraussetzung dafür ist d ie Einhaltung 
sämtl icher für den Beruf geltenden Rechtsvorsch riften 

Fal ls der b isherige Schadenverlauf eines e inzelnen VM der Schaden höhe und/oder 
der Schadenfrequenz nach deutlich vom Durchschn itt der VM abweicht, kan n  der VR 
abweichend von Pkt 8 erhöhte P rämien anbieten .  

Fal ls  der VR zur  Ansicht gelangtj dass auch m it d iesen P rämien beim konkreten 
Vertrag das Auslangen n icht gefunden werden kann oder der VMj wel chem eine 
Sonderta rmerung angeboten wurde, dam it n icht e i nverstanden ist! tritt der 
Konsultationsmechan ismus gern . Pkt 1 0  dieser Rahmenvereinbarung i n  Kraft 

1 0 . Konsultationsmechan is m us m it der Wirtschaftska m mero rganisati o n  

D ie VR, d e r  FV sowie jeder VM h aben das Recht, den im Folgenden zwischen den 
Vertragspartnem dieser Rahmenvereinbarung festgelegten 
Konsuitationsmechanismus a uszulöse n .  Dieser Konsu ltationsmechanismus ist Ober 
das h ier  festgelegte Ausmaß hinaus formfrei und sol lte rasch zu einer  positiven 
Lösung führen . 

D ieser Konsultationsmechan ismus kan n  bzw. muss (siehe Punkt 9 .  
Umsetzun gsobl igat ion) bei folgenden Angelegenheiten angewendet werden : 

• Sondert8rifierungen von meh r  als 1 00 der Tarifpräm ien durch 
den Versicherer gem .  Pkt 8 bzw. P kt 9 ; 

" Schaden fa l lkünd igungen durch den Versicherer ; 

.. Streitigkeiten über Inhalt oder Existenz von 
Vermögensschaden haftpflichtversicheru ngen ; 

• Decku ngsstre itigkeiten , 

Der Konsultationsmechanismus wird durch formlose M ittei lung an die zuständ ige 
Geschäftsstel le des Fachverban des oder der örtliche n  Fachgruppe bzw, 
Fachvertretung ausgelöst der sämtliche Unterlagen ,  die m it der  Sache i m  
Zusammenhang stehen . anzufügen sind .  Ein Rechtsanspruch d e s  VM a uf die 
Durchführung besteht nicht D ie Betroffenen sind sogleich vom Beginn des 
KonsultationsmechanisfTlus in Kenntn is zu C'OT"7nn 

Seite 11 
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U nabhäng i g  vom Konsultationsmechanismus kommen d ie Vertragsparteien 
ü berein, d ass d er VR Sanierungsmaßnahmen bei gleichzeitiger I nformation an 
d en Fach verband bei Bedarf vorab einleiten kan n ,  

1 0 . 1  Sondertarifierungen 

Handelt es sich um Angelegenheiten von Sondertarifierungen des Versicherers, so  
is t  d em örtlich zuständige n  Fachgruppen- oder Fachvertretungsobmann oder einem 
von i h m  Beauftragten d ie Mögl i ch keit der Erstattung ein es G utachtens zu g eben, 
welches a usgewogen d a s  Interesse nach dem E rha lt eines guten Sch ad ensatzes für 
d ie versicherte Gemeinschaft und das Interesse d es VM nach finanzierbaren 
Prämienlasten zu berücksichtigen hat Dieses G utachten hat sic h  zumindest auf d ie  
Arbeitsweise des betroffenen VM j d en G rund für die bisherigen Schadenfälle und auf 
Maßnahmen zur Schadenvermeidung zu b eziehen , Daraufhin hat d er 
Fachverba nd sobmann oder ein von i h m  Beauftragter mit dem VR im Namen d es VM 
in Verhandlungen zu treten, wozu der örtlich zuständige Fachgruppenobmann oder 
ein von i hm Beauftragter h inzugezogen werden kann. 

Das Gutachten kann auch Auflagen an d en VM enthalten, d ie als vertrag liche 
Obliegenheiten im Sinne d es § 6 (1 ) VersVG in d en betreffenden 
Versicherungsvertrag E ingang finden o der aber deckungseinschränkende 
Maßna hmen beinhalten. 

1 0.2  Sonstige Angelegenheiten 

In sonstigen Angelegenheiten ist es die Entscheidung d es Fachverbandsobmannes 
oder eines von ihm Beauftragten, ob d er örtlich zuständigen Fac hgruppen- oder 
Fachvertretungso bmann oder ein von ihm Beauftragter u m  d ie Erstattung eines 
G utachtens ersucht wird , 

J e  nach Lage d es Falles ist ein Sch l ichtungsversuch zu unternehmen. 

Kommt keine Einigung zustand e! so kann eine Entscheidung d es Schie d sg erichtes 
d er Wirtschaftskamm er Österreich a ngestrebt werden. Die Beschreitung d es 
o rdentlichen Rechtsweges ist jed e nfalls immer möglich, 

1 1 .  Gegenseitig e  Auskunfts- u n d  U nterstützun gs pflich te n  

Seide Parteien d ieser Rahmenvereinbarung kommen übereinj stch g egenseit ig im 
Interesse d er Versicherbarkeit und F inanzierbarkeit der Maklerhaftung in  Österreich 
z u  unterstützen und zu fördern, 

Der Versicherer ist b erechtigt, bei der G eschäftsstelle des Fachverba nd es der 
Versicherungsmakler in der WKO ein Gutachten h insichtlich der Tätigkeit einzelner 
oder einer G ruppe von VM zu verla ngen, Dieses Gutachten i st vom örtlich 
zuständigen Fachgruppenobmann bzw. einem von diesem Beauftragten i n nerhalb 
eines M on ates nach Anfrag e  bei der Geschäftsstell e  zu erstatten, 
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Al le Bete i l igte n ,  somit a u ch d ie VM entbinden d ie j ewei l igen Vertragspartner von der  
Verschwiegenheitspflicht nach d em Bundesgesetz über  den Schutz 
personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000). 

Die VR werden dem FV sämtl iche Unte rl agen j i nsbesonde re Vertrags- u n d  
Schadenakte, Vertrags- und Schadenstatistiken und ähnliches auf Verlangen 
i nnerhalb einer Woche zur Verfü gu ng ste l len .  

1 2. Beteiligung 

An sämtl ichen auf Basis d ieser Rahmenve reinbaru n g  abgeschlossenen 
Versicherungsverträgen sind d ie Versicherer  GENERAL! bzw. U N I QA wechselseitig 
zu je 50 % betei l igt. 

1 3. Kompetenzen des Fachverbandes 

Soweit nach d ieser  Rahmenvereinbaru n g  dem FV Rechte zustehen ,  so übt d iese 
der Fachverbandsobmann aus und wird d as Einve rnehmen m it seinen 
Stel lvertretern suchen. Über Antrag d es F achverbandsobmannes ode r  e ines 
seiner  Stel lvertreter geht d ie  E ntscheidu ngsbefugn is für den jewe i l ig en Einzelfal l  
auf den Fachverbandsausschuss ü ber. 

Der Fachverbandsausschuss kan n  d u rch Beschluss seine sich aus d ieser 
g esamten Rahmenvere inbarung e rgebenden Rechte an e in  anderes O rgan 
derselben Fachorganisatio n  oder e inen  sonstige Ausschuss LS.d .  § 39 G O  
de legiere n .  Für  e inen  derartigen Besch luss is t  d ie Zustim mung d es 
Organs/Ausschusses erforderl ich j a uf den  d ie Kompetenz übergeht 

Mit der  Paraphierung d ieser Rahmenvere inbarung wird von a l len  dara n  Betei ligten 
bestätigt !  dass der  vorl iegend e  Text der Wil le a l le r  d a ra n  bete i l igten Parteien ist und 
d ie Rah menvere inba ru ng vol l inhalt l ich i n  dieser Form abgeschlossen werde n  wird . 

Wien,  am 06.02,201 3 
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Beilage ./2 

Sideletter zum Rahmenvertrag 
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W I R TS C H A F TS K A M H E R  Ö S TE R R E I C H  
D i e  Versicherungsmakler 

SIDELETTER ZUR RAHMENVEREINBARUNG ZWISCHEN DER 

WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH 
FACHVERBAND DER VERSICHERUNGSMAKLER 

DER 

UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG 

UND DER 

GENERALI VERSICHERUNG AG 

VOM 01 .01 .2013 

UNIQA 
Group 
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1.) Lösung rür Makler mit Jah resumsatz bis EUR 40.000,-

Fal l s  der Jahresumsatz EUR 40.000,- n icht übersteigt ,  wird eine Fixprämi e  von EUR 908,-

p.a. b rutto angeboten,  d ies mi t  u nbegrenzter N achdeckung, dem gesamten Vertragsinhalt des 

Rahmenvertrages, einem Selbstbehalt von 1 0%, m i ndestens EU R 2. 1 00,- und maximal EUR 

1 0 .900,-.  Sobald der Umsatz d iesen Wert übersteigt, kommen d ie Prämien des Tarifrechners zur 

Anwendung. 

2.) Mitversicherung 

Pro Versi cherungsvertrag kön n en bis zu 3 Versicherungsmakler zuzügl ich 7 Maklerassistenten 

m itversichert werden, wobei deren Umsätze zusammengerechnet \verden müssen. 

3.) Verwaltungs- und Managementgebühr 

Eines d er wichtigsten An l i egen des Fachverbandsausschusses ist die S icherste l lung der 

F inanzierbarkeit der Maklerhaftung sowohl  fiir e inzelne als auch fiir die Gesamtheit der 

österre ich i schen Versicherungsmakler. Es ist daher das geme insame Ziel der Vertrags partner 

d ieser Rahmenvere inbarung, das N iveau des Haftungspotentials durch gemeinsame Maßnahmen 

zu senken.  U nter anderem zur F inanzierung d ieser Maßnahmen, zur Aufrechterhaltung der i n  

d ieser Rahmenvereinbarung vereinbarten Umsetzungsobl igation, fü r  Beratungen u n d  Schulungen 

der Versicherungsmakler im Zusammen hang m i t  dem Ris ikopotentia l  der Maklerhaftung und fiir 

d ie  Tätigke iten und Aufwendungen des Fachverbandes im Zusammenhang mit  d ieser 

Rahmenvere inbarung, le isten die bei den Vers icherer den folgenden Prozentsatz der verrechneten 

N ettoprämi en der Versicherungsverträge, we lche auf Basi s  dieser Rahmenvere inbarung 
abgeschlossen wurden, als V erwaltungs- und Managementgebühr an den Fachverband .  Die 
Abrechnung wird monatlich an den Fachverband vorgenommen . 

Der vereinbarte Prozentsatz beträgt ab der am 0 1 .0 1 .20 1 3  beginnenden Vers icherungsperiode und 

flir die fol genden Versicherungsperioden 1 5  vH. 

Falls es aufgrund e iner Versch lechterung des Schadensatzes zu P rämienanpassungen i Sd Punktes 

8 der Rahmenvereinbarung kommt, so verringert s ich der Provis ionssatz bei j eder 

Prämienerhöhung um 1 0% um e in en Prozentpu nkt, jedoch n icht weiter als auf einen 

Provis ionssatz von 1 0%. 

4.)  Erstreckung des Versicherullgsschutzes auf d ie gesetzliche Interessellvertretung 
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I n  Ergänzung zu Punkt 4 der Rahmenverei nbarung (versichertes Risiko) erstreckt sich der 

Versicherungsschutz der Rahmenvereinbarung auch auf Ansprüche gegenUber den Körperschaften 

der Wit1schaftskammern Österreichs, welche zu Interessenvertretung der Versicherungsmakler 

und Berater in Vers icherungsangelegenheiten errichtet sind . 

Wien, am 06.02.20 J 3 

GENERAL! Versicherung AG 

II 
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Beilage ./3 

Präsentation anlässlich der Roadshow 2018 
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Fachverband Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten 
Roadshow Herbst 2018 

Akad . Vkfm . Gunther Riedlsperger / Dr.  Klaus Koban 

, 
SCHAUEN AUF ÖSTERREICH 
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• 

• 

1 

Kontrahieru n gszwan g  

Mitversicheru n g  von b i s  z u  3 Versic heru ngsm aklern und 7 - assistenten 
möglich 

Kü ndigung i m  Sch adenfal l  d u rch Versicherer nur n ach Konsu ltation des FV 

diverse Decku ngsverbesserungen gegen ü ber AHVB / EHVB 

I H R  VERSICHERU NGSMAKLER 
D I E  B E S T E  V E R S I C H E R U N G  

WIRTSCHAFTSKAMMER öSTERREICH 
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• 

Neuverträge mit  u n begrenzter N achdecku ng bei P rämiengestaltung auf 

Basis der bisheri gen P rämien fü r 5 J ah re N achdeckung 

N euform u lierung des Aussch l usses fü r " bewusstes Z uwiderh andeln " 

Erweiterte Decku ng bei Freizeichnungsverei n barungen bzw.  Verzicht auf 
den Verj äh rungsei nwand gegen ü ber dem Geschädigten 

Versicheru ngssch utz auch fü r Coachi ng ,  Mediation und Leh rtätigkeit 
(sofern dies nicht ei ner anderen Pfl ichtversicherung unterli egt ) 

Konsu ltationsmechanismus auch bei Ab laufkü ndi gungen 

diverse Klarstel lungen 

I H R  VERSICH ERU NGSMAKLER 
D I E  B E S T E  V E R S I C H E R U N G 

WIRT$CHAFTSKAMME� öSTERREICH 
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• 

• 

N euverträge n u r  meh r mit  u n beg renzter N achdecku n g  

Altverträge mit  u n begrenzter N achdecku n g :  Dec kungsverbesserun gen 
gelten fü r bis lang nicht bekan nte Versic heru ngsfäl le rückwi rkend in vol ler 

Höhe,  wen n  Altvertrag aufrecht b lei bt 

bei U m stieg oder fü r Altverträge mit begrenzter N achdecku n g :  

Decku ngsverbesseru ngen gelten autom atisch fü r d ie Z u ku nft ,  rückwi rkend 

n u r  mit  20% der Versicherungssumme pro Schadenfal l  (40% insgesamt)  

I H R  VERSICHERU NGSMAKLER 
D I E  B E S T E  V E R S I C H E R U N G  

, 
SCHAUEN AUF ÖSTERREICH 

.. 
.. 

WIRTSCHAFTSKAMMER öSTERREICH 
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• neue Cou rtageverei n barungen Wr. Städtische und Donau : Ei nfü h rung 
"q u a l i  ta  t iv  er Kri te  ri en " 

• Verhand lungen des FV: speziel les RSS-Verfa h ren 

Besonderheiten : 
- Entschei d u n g  der Sch l ichtungskom mission ist fü r beide Seiten (soweit 

rechtl ich möglich ) bi ndend 
- RSS- Beisitzer :  1 Versicherer + 1 FVAS-Mitglied als Maklervertreter; 
- aufschiebende Wi rku n g  ( m ax .  2 Monate) 

- n i m mt Makler nicht am Verfah ren tei l ,  gi lt d ie  i n  der Cou rtageverei nbarung 
verei n barte Vorgehensweise 

Wr. Städtische,  Donau und GraWe verpflichten sich zu diesem Verfah ren 

Weitere Versicherer in Verhand lu ng 

I H R  VERSICHERU NGS MAKLER 
D I E  B E S T E  V E R S I C H E R U N G  

WIRTSCHAFTSKAMMER Ö S TERREICH 
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I H R  VERSICH ERU N GSMAKLER 
D I E  B E S T E  V E R S I C H E R U N G  

.. 

WIRTstHAFTSKAMMER ÖSTERREICH 
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Beilage ./4 

Anfragebeantwortung durch den Wirtschaftsminister zu einer 
parlamentarischen Anfrage betreffend "mögliche versteckte 

Provisionen der Wirtschaftskammer" 
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VIZ E KANZLER 10914/ AB 
D R. REIN HOLD MITTERLE\ffWiF.1 0.03.2017 zu 1 1407/J (XXV.GP) 
Bu ndesmi nister 

Prä sident in des N at ion a l ra tes 
D o ris  Bures 
Pa r la ment 
1 0 1 7  Wien 

Bundesmin isteri u m  fü r 
Wissenschaft, Forsch u ng u n d  Wirtschaft 

Wien,  a m  1 0 .  M ä rz 20 1 7  

Geschäftsza h l  (GZ) : BMWFW- l 0 . l 0 lj0008-I Mjaj20 1 7  

In Bea ntwortu ng der sch rift l i chen pa rl a m e nta rischen Anfra g e  N r. 1 1407 jJ betreffend  

" mö g l iche ve rsteckte Provis io nen der  Wirtschaftska m mer" ,  we lche d ie Abgeo rd n eten 

J o sef Sche l l h o rn ,  Ko l leg in nen u nd Ko l legen  am 1 0 .  J ä n n e r  20 1 7  an m ich richteten ,  

ste l l e  ich fest : 

Antwort zu den P u n kten 1, 2 und 4 bis 9 der Anfrage : 

Ei n e  dera rtig e  Auswe rtung  ist a u s  den me inem Ressort vorl iegenden Rec h n u n g s 

a bsch l üssen n icht m ög l ich . 

Se ite ns der  W i rtschaftska mmer  Österreich wird m itgetei lt, dass i m  Bereich der Fa ch

verbä nde led ig l ich der  Fachverba n d  der Versicheru ngsm a kler  u nd der  Fa chverba n d  

Fi n a n zd ienst le iste r Ra h menverein b a ru ng e n  m it Vers icheru ngen  u nterh a lte n,  d i e  

Za h l u ngen  a n  d e n  Fa chve rba nd  vo rsehen . D i e  Fa chverbände  ü be n  ke i n e  g ewerb l i chen  

Tät ig keiten a us, weswegen  Steuern u n d  Abg a b e n  i m  S i n ne der  Anfra g e  n icht a nfa l le n . 

Weder  werd e n  i m  Zusa m me n h a n g  m it d e n  Ra h me nvere in b a ru ngen  Z a h l u ngen  a n  

a u ßenstehende Org a n isat io nen ,  "welche n icht  der  W i rtschaftska m merorg a n isatio n  

g e m ä ß  § 3 W KG u nterl iegen" ,  ge le istet, n o c h  s ind  i n  den  Verträgen  Le istu ngen  

defi n iert, d ie "von  a u ßenstehenden Org a n isatio nen ,  we lche  n icht der  Wirtschafts

ka m mero rg a n isat ion g e m ä ß  § 3 W KG u nterl iege n , "  erfü l lt werden . Z u  den E i n n a h m en 

ist a uf d ie vo n der  Wirtschaftska m mer Österre ich vorge legte n  Ta be l len  i n  der  An lage  

zu verweisen .  

E i n e  Bea ntwo rtu n g  h i n s icht l ich  a l l e r  von sä mt l ichen O rg a n isationen  der  gewerb l i chen  

Wirtschaft (§  3 W KG) a bg esch lossenen  Verträg e  ü ber  e inen  Zeitra u m  von  12  J a h ren 

ist  a us verwa ltu ngsöko n o m ischen G rü n den n icht  mög l ich . 

1 0 1 1  Wien I Stubenri n g  1 I Te l . :  +43 (0) 1 7 1 1  00 - 8051 04 I Fax :  +43 (0) 1 7 1 1  00 - 805282 I DVR 0037257 
E-M a i l :  re inhold . mitterlehner@bmwfw.gv.at I www.bmwfw.gv.at 
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2 von 2 l 09 1 4/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung 

Antwort zu P u n kt 3 der Anfrage : 

Fü r d ie  J a h re 2004 b is  20 14 ist dazu a uf d ie  Bea ntwortu ng der  pa r la menta risch en 

Anfra g e  N r. 8870/J z u  verwe isen . Für  das  J a h r  2 0 1 5  betra gen d ie Wa re n - u nd 

Leistu ngse rl öse fü r Bundeska m mer, La n d eska m mern ,  Fa chgru p pen u n d  Fa chverbände  

i n sgesamt € 1 69 . 1 5 5 . 1 1 7 .  D ie  Rech n u ngsa bsch l ü sse fü r 2 0 1 6  l iegen noch n icht vor .  

Dr .  Rei n h o l d  M itterlehner  

Anlage 

ö s r� 
Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

\..\� 
�� Ir/? Datum/Zeit 2017-03-10T12:33:13+01:00 

� " <""... 
CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im ' .  (" Aussteller-Zertifikat Q;< I � elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT . .  

BUNOESMINISfERllJM FUR , Serien-Nr. 1184203 

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG 
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert. UND WIRTSCHAFT 

�MTSSIGNATUR Prüfinformation 
Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: 
https:/Iwww.signaturpruefung.gv.at!. Die Bildmarke und Hinweise zur Verifikation eines Papierausdrucks 
sind auf https:/Iwww.bmwfw.gv.at/amtssignatur oder http://www.help.gv.at/ veröffentlicht. 
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SIEGEL 

Hinweis 

Unterzeichner 

Datum/Zeit-UTC 

Prüfinformation 

D i e s e s  Dokument 

Parlament s di rekt i on 
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P-A 1 1407 jJ - An l a g e  

Fachverband der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten 
Rahmenvertragspartner Art der Versicherung 
Uniqa Österreich Versicherungen AG 

Generali Versicherung AG 

ARAG SE 

D.A.S. Österreichsiche Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs AG 

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 

Nürn berger Versicherung AG Österreich (ab Ende 2012) 

Continentale Lebensversicherung AG 

Vermögensschadenhaftpflicht 

Rechtsschutz 

Pflege- und Berufsunfähigkeitsvorsorge 

Berufsunfähigkeit 

* Hinweis auf RA 2010: inkJ. fehlende Provisionen aus 2008 (EURO 13.798,00) und 2009 (EURO 22.918,00) 

2016 
231.600,79 

198.959,60 

35.097,56 

117,02 

353,87 

2015 2014 2013 
245.182,15 249.257,71 240.183,88 

187.575,98 242.303,50 201.541,56 

29.581,92 27.728,47 22.146,60 

144,14 202,75**** 

586,23 117,02 821,49 

** Hinweis auf RA 2012: da der Schlichtungsstellenbeitrag 2011 ( E U RO 21.749,63) erst am 15.05.2012 eingelangt ist, konnte dieser nur mehr im Jahr  2012 verbucht werden! 
*** für 2007 und 2008 

* * * *  für 2013 und 2014 

2012 
235.444,79 

197.196,85 

21198,72** 

2.126,26 

absoluter Betrag 
2011 2010 

238.843,73 242.298,09 

191.628,51 231.414,81 * 

21.749,63 17.001,74 

6.771,62 2.320,55 

2009 
270.657,76 

175.864,23 

13.568,98 

17.011,00 

2008 2007 2006 
234.971,37 224.638,79 165.519,44 

172.028,92 113.354,58 21.289,67 

12.568,99** *  

2005 
85.406,97 

19.309,59 

o \0 

� b::! 
� 
� 
:< 
Cl >-c 
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2 von 2 1 09 1 4/ AB XXV. GP - Anfragebeantwortung - Anlage 

Rückvergütung von Merkur für den Rahmenvertrag 

(verbesserte Bedingungen für Mitglieder durch 

Gruppenbedingungen) für eine freiwi l lige Kranken- und 

Pflegeversicherung für Mitglieder des Fachverbands 

Fi nanzdi enst leister 

Rückvergütungshöhe 

Bis Ende 2005 1 6 . 289, 3 5  

2006 8 . 037, 2 5  

2007 1 4 .467,79 

2008 1 4 . 650,96 

2009 8 . 1 2 1 , 1 8  
f-------------

201 0 9 . 490, 90 

201 1 6 . 992, 1 7  

201 2 5 . 906, 1 1  

201 3 780 , 04 

201 4 1 . 805,74 

201 5 4.41 3 , 3 8  

201 6 3 . 442 1 6 1  

Einnahmen gesamt Ende 201 6 :  94. 3 9 7,48 
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Sideletter zum Rahmenvertrag ("Auszug") 
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W I RTSC H AFTSKAMMER ÖSTE R R E I C H  
Die Versicherungsmakler 

SIDELETTER ZUR RAHMENVEREINBARUNG ZWISCHEN DER 

WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH 
FACHVERBAND DER VERSICHERUNGSMAKLER 

DER 

UNIQA ÖSTERREICH VERSICHERUNGEN AG 

UND DER 

GENERALl VERSICHERUNG AG 

VOM 01.01.2013 

· u <2l 
���� 

1 .) Lösung für Makler mit Jabresumsatz bis EUR 40.000,-

«() ,,��, 

UNIQA 
Group 

Fal ls der Jahresumsatz EUR 40.000,- nicht übersteigt, wird eine Fixprämie von EUR 908,-
p.a. brutto angeboten, dies mit unbegrenzter Nachdeckung, dem gesamten Vertragsinhalt des 

Rahmenvertrages, einem Selbstbehalt von 10%, mindestens EUR 2. 1 00,- und maximal EUR 
1 0.900,-. Sobald der Umsatz diesen Wert übersteigt, kommen die Prämien des Tarifrechners zur 

Anwendung. 

2.) Mitversicberung 

Pro Versicherungsvertrag können bis zu 3 Versicherungsmakler zuzüglich 7 Maklerassistenten 

mitversichert werden, wobei deren Umsätze zusammengerechnet werden müssen. 

3.) Venvaltung� 
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4.) Erstt«kQQg·'�·Vel'5�I!�� •. �� .• ���!'.���ett,...ng 

In,'Erg�ung'� Pu�4 t;l�r�BeJJ���g'(\l��h�$&i$ik9}�kt sich der 
Versicherungsschutz der Rahnieitvereinba,rung'allcb�ufAnspmehe gogenü11erden Körperschaften 
der Wirtschaftskammem Öst�rrei(;hs, weIche ,zu Interessenvertretung der Versicherungsmakler 

und 'Berater in Versicherungsangelegeriheit�n emcht�t sind. 

Wien, am 06;02.201 3  
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"Allgemeine Informationen zur 
" Vermögensschadenhaftpflichtversicherung" 

( Berufshaftpflichtversicherung) für Versicherungsmakler und 
Berater in Versicherungsangelegenheiten" 
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Allgemeine Informationen zur 

"Vermögensschadenhaftpfl ichtvers icherung" (Berufs haftpfl ichtvers icherung) 
für Vers icherungsmakler und Berater i n  Vers icheru ngsange legenheiten 

Nach § 1 37c Abs 1 GewO ist zur Erlang ung einer Berechtig ung zur  Tätig keit der 

Vers icherungsvermittlung g rundsätzl ich eine Berufshaftpfl ichtversicherung mit ausreichende r  

(Mindest-)Vers icherungssumme nachzuwe isen . D e r  Bestand einer entsprechenden 

Vermögensschaden haftpfl ichtvers icherung ist somit Voraussetzung fü r d ie Erlang ung und 

den Erhalt der G ewerbeberechtig ung a ls Versicherungsmakler und Berater in 

Vers icherungsangelegenheiten . 

U nter Verh andlungsfü hrung von FVO G unther Ried lsperg er und der General i  Vers icherung 

AG wu rde der Rahmenvertrag in der Vermögenschadenhaftpfl icht für den ab 1 . 9 . 2004 

g ü lt igen Tarif entwickelt. 

Nach g roßen Bemüh ungen ist es g elungen , aus dem Anbietermarkt zwei Versicherer zu 

finden,  die bereit waren , unseren Mitg l iedern eine ü beraus attraktive BHV anzubieten . D u rch 

d ie ,  mit der Uniqa und Generali abgesch lossenen Vereinbarung ist es unseren M itg l iedern 

m ög l ich ,  d en Vorgaben der EU-VVM-RL und der G ewO Vers icherungssch utz in Höhe der 

g eforderten (Mindest-)Vers icherungssummen gerecht zu werden . 

Wir weisen dara uf h i n ,  dass es s ich bei d iesem Rahmenvertrag u m  ein unverb indl iches 

Angebot h andelt und es sind auch in Zukunft al le Vers icherungsunternehmen eingeladen , 

unseren M itg l iedern zu den sei ben Beding ungen eine B HV anzubieten . 

H ighlights aus dem Rahmenvertrag: 

• g ünstige Prämien,  

• ü be r  d ie  AHBV und B H BV h inausgehenden Vers icherungsbeding ungen zug unsten 

u nserer Mitg l ieder, 

• Konsu ltationsmechanismus zwischen Versicherer und Wirtschaftskammer in besonders 

gelagerten Fäl len zum Schutz unserer M itg l ieder.  

Ansprechpartner: 

Maklerbetreuer der Un iqa und der Genera l i .  

6/SN-93/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 51 von 53

www.parlament.gv.at



Beilage ./7 

Ausdruck Tarifrechner Vers Makler 
Berufshaftpflichtversicherung 
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ANTRAG auf eine BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG 

UNIQA 
Group WIRTSCHAFT5KAHHEA öSTERAElCH 

Oil.! Versicharur.gsm.aktl1r 

Generali Versicherung AG 

Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien 

Firmenbuch HG Wien: FN 38.641 a 

Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht, 1 020 Wien, Praterstraße 23 

Versicherungsnehmer: I 
F=================================================� 

Anschrift: I 
��������������������� 

zuständige Gewerbebehörde: I 
�����,-----------------------------� 

Vertragsbeg i n n :  I 
L.....--;::======� 

Hauptfäll igkeit der Prämie: 1 .  Jänner 

, Lastschriftverfahren: Blz. : '--__ --lI Kto.N r. � I Zahlu ngsart: 1-1 __ --I 

TARIFAUSWAHL: E3 T A R I F 1 

Provisionsumsatz in EUR: I 72.673 Pauschalvers icherungssu m me: EUR 1 .500. 000,-

Selbstbehalt: keiner  
L-____________________________________ � 

Vertragsgrundlagen: Rahmenvertrag WKO Nachdecku ng: 5 Jahre 
L-____________ -l 

Vertrags laufzeit: 1 Jahr bei automatischer Prolongation 

Umsatz-Prämiensatz: 24,97 %0 
�--------------� 

Prämie: EUR 1 .8 1 5,00 
�--------------� 

Jahresmindestprämie: EUR 1 . 8 1 5, 00 Prämiensatz und Prämien inkl. derzeit 1 1  % Vers.Steuer 
�--------------� 

A n t r a g  s f r  a g e n  9 e m ä ß § 1 6 V e
,-
r_s_._V_G_: _______ ---, 

r Konvertierungsantrag zur Generali 1 Uniqa - Polizze Nummer: LI 
___________ ---' r Neuantrag für Berufsanfänger 

r Kündigung oder einvernehmliche Auflösung eines Vorvertrages? Vorversicherer: 
r Wurden in den letzten 5 Jahren mehr als 3 Schäden dem Versicherer gemeldet? 
r Liegt der Schadensatz (Zahlungen und Reserven) der letzten 5 Jahre über 70 % ? 

U nterschrift des Antragstellers :  
A n  diesen Antrag hält sich der Antragsteller 6 Wochen gebunden. Der Versicherungsschutz beginnt mit Zugang der Polizze, sofern keine 
vorläufige Deckung vereinbart wurde. Die AntragsteIlung ist nur schriftlich möglich. 
Weiters ermächtige ich den Versicherer u .  meine kontoführende Bank widerruflich ,die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu 
Lasten meines Kontos einzuziehen/abzubuchen. Ich habe das Recht, innerhalb von 42 Kalendertagen ab Abbuchungsdatum ohne Angaben 
von Gri.inden die Rückbuchung bei meiner Bank zu veranlassen. Bei Nichteinlösung des monatlichen Prämieneinzuges erfolgt eine 
vierteljährliche Vorschreibung mit Erlagschein . 

Für die beantragte VersiCherung ist österreichisches Recht anzuwenden . 

Zustimmung zur Datenverwendung und Verarbeitung:  
Der Antragsteller und d i e  z u  versichemde Person bestätigen d e n  Erhalt d e r  "Information z u r  Datenanwendung (gem. § 2 4  DSG)" d e s  Versicherers 

u nd stimmen zu , dass ihre Daten, so wie in diesem Informationsblatt dargestellt, verwendet werden. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen 

werden. 

Mit dem Inhalt einverstanden : 0 Ja 0 Nein 

Zustimmung zur Verwendung der Daten zu Werbezwecken 
Der Antragsteller stimmt im Sinne des Datenschutzgesetzes und des Telekommunikationsgesetzes ausdri.icklich zu, dass der Versicherer, die 

Gesellschaften der Generali Gruppe und deren Kooperationspartner (siehe dazu "Information zur Datenanwendung (gem. § 24 DSG)") ihre Daten 

zu Werbezwecken verwenden und ihnen Produkte der Generali Gruppe telefonisch, per Fax, Briefpost oder Email angeboten werden. Diese 

Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. 

Mit dem Inhalt einverstanden: 0 Ja 0 Nein 

Rücktritt gemäß §5b Versicherungsvertragsgesetz: 
Der Versicherungsnehmer hat gemäß § Sb Versicherungsvertragsgesetz das Recht, binnen zweier Wochen in geschriebener Form vom Vertrag 

zuri.ickzutrete n ,  sofern 

(i) er nicht durch einen Versicherungsmakler vertreten ist und keine Kopie seiner Vertragserklärung erhalten hat, oder 

(ii) er die Versicherungsbedingungen nicht vor Abgabe seiner Vertragserklärung erhalten hat, oder 

(iii) die in den §§ 9a und 1 8b Versicherungsaufsichtsgesetz u nd, sofern die Vermittlung durch einen Versicherungsagenten erfolgte, die in den §§ 

1 37f Abs. 7 bis 8 und 1 37g Gewerbeordnung 1 994 (GewO) sowie unter Beachtung des § 1 37h GewO vorgesehenen Mitteilungen nicht erhalten 

hat. Die genannte Frist zum Rücktritt beginnt erst zu laufen, wenn die unter (iii) angeführten Mitteilungspflichten rechtzeitig erfüllt worden sind, dem 

Versicherungsnehmer die Versicherungspolizze und die Versicherungsbedingungen ausgefolgt worden sind und er über sein Rücktrittsrecht 

belehrt worden ist. Die Frist ist gewahrt, wenn die Erklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen 

Monat nach Zugang der Versicherungspolizze einschließlich einer Belehrung über das Rücktrittsrecht. Hat der Versicherer vorläUfige Deckung 

gewährt, gebührt ihm hierfür die ihrer Dauer entsprechende Prämie. Das Rücktrittsrecht besteht jedoch nicht, wenn die Vertragslaufzeit weniger als 

6 Monate beträgt. 

Der Antragsteller bestätigt, dass keine sonstigen Abreden getroffen wurden und eine Antragskopie ausgehändigt wurde. 

Ort, Datum 

Bitte übermitteln Sie den Antrag an: 
GENERAL! Versicherung AG: 

Fax-Nr.: 01 /5320949 - 1 4474 
http://partner.generali.at, Menüpunkt "Ansprechpartner" 

Vermittler-Nummer: 

Eigenhändige Unterschrift des Antragstellers (Firmenstampiglie) 

oder 
UNIQA Österreich Versicherungen AG : 
Fax-N r. : 0 1 /2 1 1 75 - 1 699 

E-Mai l :  maklerservice.direkt@uniqa.at 
Version 3.0 

© 20 1 3  Generali Versicherung AG 
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